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Bekanntmachung  

über die Auslegung des Antrags auf Planfeststellung für die Erhöhung und Verstär-
kung des vorhandenen Deiches zwischen Penkefitz und Wussegel sowie den 

Ersatzneubau des Siel- und Schöpfwerkes „Taube Elbe“ 
 

Der Dannenberger Deich- und Wasserverband hat die Planfeststellung für die Erhöhung und 
Verstärkung des Elbedeiches zwischen Penkefitz von Elbe-km 517,00 bis 519,70 sowie den 
Ersatzneubau des Siel- und Schöpfwerkes „Taube Elbe“ gemäß §12 des Niedersächsischen 
Deichgesetzes (NDG) i. V. m. §§ 68 ff Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sowie den §§ 72 bis 78 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) beantragt. 
 
Zuständige Behörde für die Durchführung dieses Planfeststellungsverfahrens ist der Nieder-
sächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), Direk-
tion, Standort Lüneburg, Adolph-Kolping-Straße 6, 21337 Lüneburg. 
 
Infolge von Elbehochwässern, insbesondere 2011 und 2013, waren umfangreiche Deichsa-
nierungen und Deichverteidigungen notwendig. Die derzeitigen Fehlhöhen betragen zum ak-
tuelle Bemessungsansatz bis zu 1,15 m. Überdies entspricht der derzeitige Ausbauzustand 
nicht mehr den anerkannten Regeln der Technik gem. DIN 19712. Der Vorhabenträger beab-
sichtigt daher, an dem ca. 15 km langen Deichabschnitt von Damnatz bis Hitzacker einen an 
den Stand der Technik angepassten und wirksamen Hochwasserschutz wiederherzustellen. 
Bei der hier beantragten Teilstrecke von ca. 3,5 km zwischen der Ortschaft Penkefitz und der 
Hochwasserschutzwand Wussegel handelt es sich um den dritten von insgesamt fünf Plan-
feststellungsabschnitten, welcher von Station 0+000 bis 3+516 verläuft. Im Zuge der Erhöhung 
und Verbreiterung des Deiches und der Binnenberme soll auch die Kreisstraße 36 und der 
sich auf der Deichkrone befindende Fahrradweg erneuert werden. Zudem entstehen in Teil-
bereichen ein Deichverteidigungsweg sowie die Anbindung der vorhandenen kommunalen 
Wege. 
Darüber hinaus plant der Vorhabenträger den Ersatzneubau des Siel- und Schöpfwerkes an 
der Mündung der „Tauben Elbe“ in das Elbvorland. Das vorhandene Bauwerk befindet sich mit 
seinen Komponenten teilweise innerhalb des Deichkörpers und entspricht nicht mehr dem 
Stand der Technik, so dass ein Ersatzneubau mit der einhergehenden technischen Erneue-
rung geplant ist. Derzeit ist kein kontrollierbarer Einstau in die Taube Elbe im Zuge eines El-
behochwassers möglich, da die Verschlussorgane für diese Belastungssituation nicht ausge-
legt sind. Nach Inbetriebnahme des neuen Schöpfwerkes sollen die bestehenden Bauwerke 
endgültig außer Betrieb genommen und zurückgebaut werden. 
 
Das Vorhaben wirkt sich im Bereich der Stadt Dannenberg (Elbe) und der Stadt Hitzacker 
(Elbe) sowie in den Gemarkungen Breese in der Marsch, Penkefitz und Wussegel aus. 
Ähere  
Nähere Einzelheiten zu dem beantragten Vorhaben sind den Planunterlagen zu entnehmen. 
 
Für das Vorhaben besteht nach den §§ 6 bis 14 a des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG) die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung.  
 
Die Planunterlagen enthalten u. a. die folgenden wesentlichen entscheidungserheblichen Un-
terlagen über die Auswirkungen des Vorhabens: 
 

1. Erläuterungsbericht, 
2. Übersichtspläne, Lagepläne, Längs- und Querschnitte, Bauwerksverzeichnis, Grund-

stücksverzeichnis, Grundstücksplan, Transportstreckenplan, Kostenermittlung, Kos-
ten-Nutzen-Analysen, 



3. Umweltverträglichkeitsprüfungsbericht, Vorprüfung der FFH-Verträglichkeit, Land-
schaftspflegerischer Begleitplan, Fachbeitrag Artenschutz. 

 
Im Falle einer positiven Entscheidung ergeht ein Planfeststellungsbeschluss. 
 
Gemäß § 70 WHG und § 109 des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) i. V. m. § 73 
Abs. 3 und 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) i. V. m. § 1 Abs. 1 Satz 1 und § 7 
des Niedersächsischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (NVwVfG) wird die Auslegung des 
Antrages einschließlich der Planunterlagen hiermit bekannt gemacht. 
 
Außerdem kann nach § 27a VwVfG der Inhalt dieser Bekanntmachung auf der Internetseite 
www.gartow.de sowie unter www.nlwkn.niedersachsen.de und dort unter dem Pfad „Wasser-
wirtschaft/Zulassungsverfahren/Hochwasserschutz/Elbe, Penkefitz bis Wussegel “ eingese-
hen werden. 
 
Aufgrund der aktuellen Covid-19-Pandemie und der damit einhergehenden Beschränkungen 
wird gemäß § 3 Abs. 1 des Planungssicherstellungsgesetzes (PlanSiG) die Auslegung des 
Plans durch eine Veröffentlichung im Internet ersetzt. 
 
Der Antrag und die Planunterlagen können in der Zeit vom  
 

03.08.2022 bis zum 02.09.2022 (jeweils einschließlich) 
 
im zentralen UVP-Portal des Landes Niedersachsen unter https://uvp.niedersachsen.de (dort 
bitte bei der Suchfunktion: „Erhöhung Elbedeich, Penkefitz bis Wussegel“ eingeben) eingese-
hen werden. 
 
Maßgeblich ist der Inhalt der dort veröffentlichten Unterlagen. 
 
Als zusätzliches Informationsangebot erfolgt im o. g. Zeitraum gemäß § 3 Abs. 2 S. 1 
PlanSiG die Auslegung des Antrages und der Planunterlagen in gedruckter Form 

 
bei der Samtgemeinde Elbtalaue, Fachdienst Bau und Planung, Zimmer H 1.04, (Ansprech-
partner: Frau Heuer), Am Markt 7, 29456 Hitzacker (Elbe), während der Dienststunden: 
 
Montag bis Freitag 9.00 bis 12.00 Uhr und 
Montag, Dienstag und Donnerstag 14.00 bis 16.00 Uhr 
 
oder nach vorheriger telefonischer Vereinbarung zur Einsichtnahme aus. 
 
Die Terminabstimmung zur Einsichtnahme kann zu den Öffnungszeiten per Telefon im Bür-
geramt bei Frau Heuer 05861/808-301 erfolgen.  
 
Es wird das Tragen einer medizinischen Maske empfohlen. 
 
Es wird darum gebeten, vorrangig von der Möglichkeit einer elektronischen Einsichtnahme 
Gebrauch zu machen. 
 
Weitere Einschränkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie sind nicht auszuschließen. 
Bitte informieren Sie sich tagesaktuell auf der Homepage der Samtgemeinde Elbtalaue unter 
https://www.elbtalaue.de 
 
Für den Fall, dass es im Rahmen der dynamischen Entwicklung der Covid-19-Pandemie  
unvorhergesehen zu der Situation kommt, dass das zusätzliche Informationsangebot in Form 
der Auslegung des Antrags und der Planunterlagen bei der Samtgemeinde Elbtalaue nicht 
aufrechterhalten werden kann, so besteht in begründeten Ausnahmefällen die Möglichkeit, den 

https://uvp.niedersachsen.de/


Antrag nebst Planunterlagen im o. a. Auslegungszeitraum beim NLWKN, Direktion, Standort 
Lüneburg, Adolph-Kolping-Straße 6, 21337 Lüneburg schriftlich, telefonisch unter der  
Telefonnummer 04131-2209-192 oder per E-Mail an die Adresse 
GB6-LG-Poststelle@nlwkn.niedersachsen.de anzufordern.  
 
Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann gemäß § 73 Abs. 3 Satz 1 
i. V. m. Abs. 4 Satz1 in Verbindung mit § 21 Abs. 1, 2 und 5 UVPG bis einen Monat nach 
Ablauf der Auslegungsfrist, 
 

spätestens bis zum 04.10.2022 (einschließlich) 
 
Äußerungen zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens (§ 18 Abs. 1 Sätze 1 und 2 UVPG) 
und sonstige Einwendungen gegen den Plan schriftlich oder zur Niederschrift bei 
 

• der Samtgemeinde Elbtalaue, Rosmarienstraße 3, 29451 Dannenberg (Elbe) 
oder 

• dem Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und 
Naturschutz (NLWKN), Direktion, Adolph-Kolping-Straße 6, 21337 Lüneburg, 

 
einreichen bzw. erheben. Äußerungen und Einwendungen müssen den geltend gemachten 
Belang und das Maß seiner Beeinträchtigung erkennen lassen. Dasselbe gilt für Vereinigun-
gen, die auf Grund einer Anerkennung nach anderen Rechtsvorschriften befugt sind, Rechts-
behelfe nach der Verwaltungsgerichtsordnung gegen die Entscheidung nach § 74 VwVfG ein-
zulegen. 
 
Hinweise: 

a) Mit Ablauf der Einwendungs- und Äußerungsfrist sind für dieses Planfeststellungsverfah-
ren alle Einwendungen und Äußerungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen pri-
vatrechtlichen Titeln beruhen (§ 73 Abs. 4 Sätze 3, 4 und 6 VwVfG). 

 
b) Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt 

werden (§ 73 Abs. 5 Nr. 3 VwVfG). 
 
c) Die Personen, die Einwendungen erhoben haben, oder die Vereinigungen, die Stellung-

nahmen abgegeben haben, können von dem Erörterungstermin durch öffentliche Be-
kanntmachung benachrichtigt werden, wenn mehr als 50 Benachrichtigungen vorzuneh-
men sind (§ 73 Abs. 5 Nr. 4 Buchst. a VwVfG). 

 
d) Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen kann durch öffentliche Bekannt-

machung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind (§ 73 Abs. 5 
Nr. 4 Buchst. b VwVfG). 

 
e) Bei Äußerungen und Einwendungen von mehr als 50 Personen auf Unterschriftenlisten 

oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte (gleichförmige Eingaben) gilt derjenige 
Unterzeichner als Vertreter der übrigen Unterzeichner, der darin mit seinem Namen, sei-
nem Beruf und seiner Anschrift als Vertreter bezeichnet ist, soweit er nicht von ihnen als 
Bevollmächtigter bestellt worden ist. Vertreter kann nur eine natürliche Person sein. 
Gleichförmige Eingaben, die diese Angaben nicht deutlich sichtbar auf jeder mit einer Un-
terschrift versehenen Seite enthalten, oder dem Erfordernis nach dem vorhergehenden 
Satz nicht entsprechen, können unberücksichtigt gelassen werden. Für den Fall, dass von 
dieser Bestimmung Gebrauch gemacht wird, erfolgt rechtzeitig vor dem Erörterungstermin 
eine Mitteilung, die in den örtlichen Tageszeitungen in dem Gebiet, in dem sich die Ent-
scheidung voraussichtlich auswirken wird, und dem Nds. Ministerialblatt bekannt gemacht 

mailto:GB6LGPoststelle@nlwkn.niedersachsen.de


wird. Ferner können gleichförmige Eingaben insoweit unberücksichtigt bleiben, als Unter-
zeichner ihren Namen oder ihre Anschrift nicht oder nur unleserlich angegeben haben 
(§ 72 in Verbindung mit § 17 Abs. 1 und 2 VwVfG). 
 

f) Kosten, die durch die Einsichtnahme in die Planunterlagen sowie die Erhebung bzw. 
Einreichung von Einwendungen und Äußerungen entstehen, können nicht erstattet wer-
den. 
 

g) Für die Durchführung dieses Planfeststellungsverfahrens werden personenbezogene Da-
ten verarbeitet, Art. 6 Datenschutz-Grundverordnung vom 27. April 2016 (Abl. EU 2016, 
Nr. L 119/1, S. 1) in Verbindung mit § 3 Niedersächsisches Datenschutzgesetz vom 16. 
Mai 2018 (Nds. GVBl. 2018, S. 66). Verantwortlich für die Verarbeitung ist der NLWKN – 
Direktion – (Adressdaten siehe oben). Weitere Informationen über die Verarbeitung Ihrer 
Daten, Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen und Ihre Rechte bei der Verarbeitung 
Ihrer Daten entnehmen Sie bitte dem Datenschutzinformationsschreiben. Dieses Informa-
tionsschreiben finden Sie im Internet unter https://www.nlwkn.niedersachsen.de und dort 
über den Pfad „Datenschutz > Erklärung gemäß Art. 13 und 14 Datenschutzgrundverord-
nung im Rahmen von wasserrechtlichen Zulassungsverfahren“. Als Direktdownload ist das 
Schreiben unter folgender Internetadresse abrufbar: http://www.nlwkn.niedersach-
sen.de/download/143978. Alternativ können Sie dieses Informationsschreiben auch vom 
NLWKN unter der oben angegebenen Postanschrift erhalten. 
 

 
 
Samtgemeinde Elbtalaue 
Der Samtgemeindebürgermeister 
 


